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Beilage zu Nr . - er Karlsruher Zeitung .
Dienstag , 18 . Februar 18 VV.

Wortlaut des endgiltigen russisch - türkische»
Friedensvertrags .

! dasselbe Verhältnis za einander , in welchem sie sich vor der Krieg »-

, rrkläruag befanden . Alle » die- vorbehaltlich «er entge - enlamenden
f Klauseln de- gegenwärtigen UebcreinkommenS oder deS Berliner

Kammer , unter Vorsitz des Präsidenten Oberhofrichter
Obkircher . (Schluß aus dem Hauptblatt -Nr . 40 . )

Die Berathung geht nun über zu den Abschnitten II und
IV des Entwurfs bezw . zu denjenigen Paragraphen dieser
Abschnitte , zu welchen die Zweite Kammer Aenderungen
beschlossen hat . Dieselben betreffen :

1) den § 29 , in dessen Abs. 1 hinter „ Kosten - einge¬
schaltet werden soll „ soweit sich das Vorzugs - oder Unter¬
pfandsrecht auf dieselben erstreckt " ;

2 ) den § 101 , zu welchem die Korrektur des Wortes
„Familienverband" in „ FamiliengutS - Verband " auSgcspro -
chen worden ist ;

3) den 8 148 , zu welchem beschlossen wurde :
s . in das Verzeichniß der außer Kraft tretenden Bor -

schriften des Landrechts weiter aufzunehmcn die- L.R . SS
194 — 197 , 264 - 266 , 981 —984 und 1445 Abs. 1 ;b . Aenderungen rintreten zu lassen in den neuen Fafsun -

! gen der L.R .SS . 502 , 1690 und 1743 .
Es sollen nämlich :

aus dem L. R .S . 502 (bei dessen Wiedergabe die Worte
„oder Verbeiständeten « hinter „Entmündigten" aus Ver¬
sehen weggebliebcn find ) am Schlüsse die Worte „kraft
Gesetzes « gestrichen werden ;

in L.R . S . 1690 die Worte „öffentliche Urkunde " er¬
setzt werden durch „urkundliche Erklärung ",

und es soll
der L .R .S . 1743 dahin gefaßt werden :
„Wenn der Bestandgeber die Bestandsache verkauft , so

hat der Käufer kein Recht , den Beständer , dessen Vertrag
vor dem Verkauf beurkundet ist , zu vertreiben , wenn
nicht dieses Recht im Bestandbrief ausbedungen ist.«

Es liegt über diese Aenderungen gedruckter Bericht der
Justizkommission vor.

Dieselbe beantragt , diesen Beschlüssen deS andern Hauses
zuzustimmen, und stellt außerdem die folgenden neuen Anträge :

l . den L.R .S . 1750 dahin zu fassen :
Fehlt dem Bestandvertrag die im L.R .S . bezeich-

nete Voraussetzung, so ist der Käufer zur Entschädi¬
gung nicht verbunden .

1 ) 8 147 Ziffer 1 dahin zu fassen :
„Die badische bürgerliche Prozeßordnung vom 18 . März1864 , mit Ausnahme von Art . I V der Schlußbestim-

mungen zu derselben, und das Gesetz vom 12 . Februar1870 (Ges.Bl . Nr . 9) über den Verhaft in bürgerlichen
Rechtssachen . "

2 ) Dem Eingang von 8 149 Ziffer 2 folgende Fassung
zu geben :

„Die Artikel 15 — 18 , 20 — 24 und 26 , sowie auch
die u . s. w."

3 ) Dem 8 162 als Absatz 2 folgende Vorschrift einzu«
fügen :

„Der Art. lV der Schlußbcstimmungen zu der badi¬
schen bürgerlichen Prozeßordnung vom 28 . März 1864
und der Art. 19 des Gesetzes vom 23 . Dezbr. 1871
(Ges.Bl . Nr . 51 ) , den Vollzug der Einführung deS
Reichs, Strafgesetzbuches betreffend, treten mit dem 1 . März
1880 außer Wirksamkeit."

Das Haus nimmt nach einigen erläuternden Bemerkungendes Berichterstatters Hofrath 0r. Behaghel die von der
Kommission zu den Abschnitten ll und lV gestellten Anträge
ohne DiSkuffion an und schreitet sodann zur Abstimmung
über den ganzen Entwurf , welche dessen einstimmige An¬
nahme ergibt .

Als letzter Gegenstand steht auf der Tagesordnung die
Berathung des von Frhrn. Rudolf v. Rüdt erstatteten
KommissionLberichts über den Gesetzesentwurf das Forst-
Strafrecht und das Forst-Strafverfahren betreffend.

» rt . 1 . I « Zukunft soll Frieden und Freundschaft herrschen z» i -

scheu Rußland und der Türkei .
» rt . » Die beiden Mächte vereinigen sich za der Erklärung , daß

hie Bestimmungen de» Vertrags van Berlin , wie solch - von oen

stebeu Großmächten ausgestellt find , diejenigen Bestimmungen deS Vor -

frieden » van San Stefano ersetzen sollen , « - iche durch den Kongreß
Aufgehoben oder abgeändert find .

Art . 3 . Diejenigen Bestimmungen de» Viktrag » von San Ste¬

fano . welche durch den Vertrag von Berlin weder aufgehoben noch
abgeändert find , werden endgiltig durch die nachfolgenden Artikel deS

gegenwärtige » Beitrag » geregelt .
Art . 4 . Die Kriegsentschädigung wir » nach Abzug de- Werthe »

her von der Türkei an Rußland in Gemäßheit de» Berliner Vertrags
Abgetretenen Gebiete aus die Summe von achthundert und zwei eine

halbe Million Franc , seftg' srtzt. Di - Art und Weise der Zahlung
»md die hiefür zu stellende Bürgschaft werden — unbeschadet der im
11 . Protokoll de » Berliner Kongresse » enthaltenen Erklärungen über
» ie Frvg « der Gebietsabtretung und die Richte der Gläubiger — durch
ein Einvernehmen zwischen den Regierungen Sr . Maj . de» Ka .sel¬
ber OSmavea und Sr . Mas . de» Kaiser » aller Reußen geregelt werden .

Art . S. Die Forderungen tujfischer Unterthanen und Institute in
her Türkei , welche auf Schadloshaltung für die während de- Kriege »
erlittenen Nachtheile abzirlen , werden bezahlt werden , sowie st - von ver
russischen Botschaft in Konstantinopel geprüft und der hohen Pforte
übermittelt werden . Der Gesammtbetrag dieser Forderungen darf
unter keinen Umständen die Summe von 26,750,0l .0 Fr . übersteigen .
Urft nach Ablauf eine » Jahre » nach ersolgler Ratifikation diese» Ver¬

trages dürfen diese Forderungen der hohen Psorte eingereicht werten
» nd nach Aolaos von zwei Jahren werben sie nicht mehr orige,lammen .

Art . 6 . Besondere Kommissorien werden von der hohen Pforte und
» o« der kaiserlich russischen Regierung ernannt werden , um die au »
he « Unterhalt der türkischen KriegSgesangenen erwachsenen Kostenrech -
« n» g«n sestzustellen . Diese Rechnungen werden datirt vom Tage
her Unterzeichnung de » Berliner Vertrage ». Die von der türkischen
Negierung für den Unterhalt der russischen Gefangenen oufgewandten
Rosten werden abgezogen und die übrig bleibende Summe wird , sobald
fte sestgestkllt ist, von der hohen Psorte in 21 gleichen Fristen binnen
7 Jahren bezahlt .

Art . 7. Die Einwohner der an Rußland abgetretenen Ortschaften
falle « , wenn sie ihren Wohnsitz außerhalb diese» Gebiete » nehmen
»vollen , freien Abzug haben und ihren Grnndbrsttz verkaufen dürfen .
GS wird ihnen dazu «ine Frist von drej Jahren gewährt , von der
Notifikation diese» Vertrage » an . Ist diese Frist verstrichen , so blel -
> en di« Einwohner , die da » Land nicht verlassen und ihren Grund «

hefitz nicht verkauft haben , russische Unterthanen.
Art . 8 . Beide Theile übernehmen gegenseitig die Verpflichtung ,

gegen die türkischen « der russischen Unterthasen , welche während de»
Kriege » sich durch ihre Beziehungen zu den Armeen der beiden Reiche
lowpromittirt haben sollten , in keiner Weise einznschreitea oder ein -

fchreite » zu lassen . Ja dem Falle , daß einige Personen sich mit ihren
Familien de« rosfischen Truppen sollten avschließen wollen , werden
hie türkischen Behörden deren Abzug nicht verhindern .

Art . 9 . Eine volle « nd umfassende Begnadigung wird allen otto -
« ianischen Unterthanen zugefichert , welche bei den letzten Ereignissen
dr den Provinzen der europäischen Türkei kompromittirt find , und alle
hrßwege » eingekerkerten oder in die Verbannung geschickte« oder au »
Ihrer Heimath entfernten Personen werden sofort in den G -nuß ihrer
Freiheit wieder eingesetzt .

« rt . 10 . Alle zwischen den beiden hohen Vertragschließenden zu
Beginn der Gerichtsbarkeit und mit Rücksicht ans die russischen Un -
terthanen in der Türkei eingegangenen Vereinbarungen und abge¬
schlossenen Verträge , welche durch den Krieg - zustand allsgehoben wor¬
ben waren , werden wieder in Kraft gesetzt und die beiderseitigen Re¬

gierungen treten in ihren Handel »- « nd sonstigen Beziehungen in

Art . 1l . Die Hohe Pforte wird wirksame Maßushmen treffen , um alle
seit mehreren Jahren schwebenden RechtSßreitigkeite « russischer Unter .
Hanen bereitwillig onSzutragen , die letzteren , wenn billig , za ent¬
schädigen und unverzüglich die « stoffene Rechtsprechung au » sührea zn
lassen .

Arr . 12 . Gegenwärtiger Vertrag wird ratifizirt und werden die
Ratifikationsurkunden zu St . Petersburg anSgewechselt werden im
Zeitraum « von zwei Wochen oder früher , wenn möglich .

Urkundlich diese» u . s. w . Geschehen zu Konstantiuopel am 8 -

Februar 1873 .

Deutschland .
/j Berlin . 14 . Febr. Dem Bundesrath sind die Ent¬

würfe und Bestimmungen über die Beschäftigung von Ar¬
beiterinnen und jugendlichen Arbeitern in Walz - und Hammer¬
werken und in Glashütten vorgelegt worden . In der bei-
gefügtcn Denkschrift wird witgethM , daß die zur Begutachtung
der beiden Entwürfe vor Kurzem berufenen Kommissionen
sich über das Bedürfniß in dem Umfang der zu erlassenden
Bestimmungen in allen wichtigeren Punkten einverstanden
waren . Man war darüber nicht zweifelhaft, daß in dem
Betriebe der Glashütten , wie der Walz - und Hammerwerke
gewisse Arbeiten Vorkommen, welche theils für Arbeiterinnen
überhaupt oder in einem gewissen Alter, theils für Knaben
sich nicht eignen , und daß es vom Standpunkte des industriellen
Betriebes unbedenklich sei , hier von Auffichtswegen eine
bestimmte Grenze zu ziehen. Man erkannte aber auch an,
daß in dem Betriebe der gedachten Werke gewisse Erleicht-
terungen für die Verwendungjugendlicher Arbeitskräftegewährt
Werder müssen, wenn den Werken ein rationeller Fortbetrieb
möglich bleiben soll. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses
der Kommisfionsberathunzensind die Entwürfe in der nun¬
mehr vorliegenden Gestalt sestgestcllt worden . Die Entwürfe
enthalten in dem ersten Abschnitt diejenigen Bestimmungen,
welche die Verwendung von Arbeiterinnen und jugendlichen
Arbeitern beschränken ; in den weiteren Abschnitten sind die
Bestimmungen zusammengefaßt , welche die Verwendung der
jugendlichen Arbeiter erleichtern sollen.

Ebenso wie die neulichen Gerüchte über in einer Sitzung
des Staatministeriums hervvrgetretene Differenzen, find
auch die Behauptungen über lebhafte Erörterungen zwischen
dem Fürsten Bismarck und dem Minister Maybach in Betreff
der Haltung des Letzteren bei der Debatte über das inzwischen
aufgehobene Gebot der „Franks. Zeitung " gänzlich grundlos .
Die Angelegenheit der „ Franks . Zeitung " ist zwischen den
beiden Staatsmännern nicht einmal zur Sprache gekommen .
Auch das ist ohne Begrüdung, was von einer Empfindlichkeit
des Handelsministers wegen einer Betheiligung des General-
Postmcisters an der Eisenbahnlaris- Frage erzählt wird.
Ein : solche Empfindlichkeit war dadurch ausgeschlossen , daß
die Herzuziehung des General- Postmeisters Seitens deS
Reichskanzlers auf einem vorgängigen Einverständniß mit
dem Handelsminister beruhte.

Der Stand der Verhandlungen mit Rom ist bereits
wieder Anlaß zu allerlei irrigen Meldungen und Verum«
thungcn . Dahin gehört die Nachricht , daß zur Zeit direkte
Verhandlungen zwischen dem Minister Falk und dem Kardi -
nal Nina gepflogen würden . Diese Annahme beruht auf
Unkmntniß der amtlichen Formen : derartige Verhandlungen
können nur durch den Reichskanzler geführt werden .

Badischer Landtag .
Karlsruhe, 15 . Febr. 26 . öffentliche Sitzung der Ersten

Iw Hläcke eis 'Ufaud.
Roman van E . Braddon .

(Freisetzung au » der Beilage Nr . 40 .)

Myra , welche noch nicht ganz au » jenem Traume erwacht ist , in

welche» sie von Lord Earl »wood überrascht wurde , hat träumerisch aus
Yen Abendhiwmel hinan »,eblickt . Nachlässig « ratet sie sich zu ihm um .

„ Sie find ei« großer Freund vom Nachrichten bringen, " bemerkt

Ae. . Welche» ist da» neueste , überraschende Ereigniß ? Hoffentlich
« icht eia Brand in der Weftwinster -Abtei oder die Ermordung de»
Kaiser » von Rußland ? "

„Nein , eS ist noch etwa » Wunderbarere » al » da» — r» betrifft
Jemand , de« Sie kennen '

, erwidert Lord EarlSwood salbungsvoll .
Mhro 'S Aufmerksamkeit ist nn « gespannt genug . Ihre kleine Welt

— jene innere Welt , da» Weltall im Kleinen , welche» ei« Jeder von
« t» in seiner Brust trägt — enthält nur eine Person . Ihr erster
Gedanke gilt ihm .

. « er ist'» fragt sie ungeduldig . Ich kenne so viele Menschen .«

„Ja , aber dieser ist ein näherer Bekannter — ich pfleole ihn immer
« ll Sonntagen bei Jhneoeu z« treffen . "

Finnen Sir nicht dentlich sage» von wem Sir spreche « ? " rust
Myra mit fliegendem Athem .

. Ban H - milto « Lyndhnrst . Gescheiter Kerl , aber nicht gan , —

kurz . Sie wissen ja . ein schlechte» « i — eine sehr fleckige Kartoffel . "

Myra erbleicht plötzlich »nd steht mit einem sonderbaren « « »druck
onf Lord Earltwood — « it einem Blick geheimer ckugft, « ie e» ihm
dünkt , k » kommt ihm aus einmal der Gedanke , daß Lyndharst und
« ich» Weftroy sein « ival gewesen ist ; eine schwache « luth leuchtet an »
keinen sanst so matten Augen .

. Wa » ist'« mit Mr . Lyndhnrst ? ' frax Myra athemls ».

. O , nicht » Anßergewöhnltche » . Der arme Bursche ist todt I "

Die » ist gräßlicher al » Alle » , wa » sie sonst hätte wähnen können , l
Todt ! Der Schlußstein de» Bogen » dahin — der ganze Ban vielleicht
in Trümmern !

Ihr Haupt finkt auf da» Polster ihre » Lehnsessel» zurück ; ihre bren¬
nenden Lippen bewegen sich stumm . Sie steht au », al - werde sie in
Ohamacht sallen .

. Ich wußte nicht , daß mein « Nenigkeit ein solcher Schreck sein
würde "

, sagt Lord EarlSwood trocken , mit unterdrückter Wildheit .
„Hätte ich e» ahnen können , so würde ich vorsichtiger gewesen sein in
meiner Art , e» Ihnen mitzutheileu . Ich wäre nach jenem weißen
Kloster außerhalb der Stadt gegangen « nd hätte eine der Schwestern
ersucht , Ihnen die Nachricht zn bringen ."

„ Seien Sie nicht blödsinnig !" rust Myra verächtlich . „Mr . Lynd -
hnrst staud mir nicht näher al » dtt erste beste Fremde , der dort nntea
ans der Straße vorübergeht . ES ist aber furchtbar , von dem so plötz¬
lichen Tode ei««» Manne » z« hören , den ich zuletzt kräftig , leben » ,
lustig gesehen , voller Pläne für die Zukunft ."

Sie ruft sich jene Unterredung im Ankleidezimmer de» Frivolits -
Theater » in da» Gedächtuiß zurück nnd '

Hamilton Lyndhnrst '» Ent¬
schuldigung für sein wüste » Leben. Der Tod stand ihm immer dicht
zur Seite .

„Ja, " sagt Lord EarlSwood , , «» ist schrecklich , daß ein Mann auf
solche Weise hiugerafft werden kann , E » macht Einladungen za Di -
uer » «der spekulative Wetten für die Rennen de» nächsten Jahre »
zum Hohne , nicht wahr ? Sir können die besten Ehancen haben ,
einen ganzen Haufen Gels auf die Guineen oder den Pokal zu ge¬
winnen , und dcr Schuft , der die Wette eivging , geht plötzlich auf
diese Weis « durch . Lyndharst steht sür so uad so viele Wetten ia mei -
oem Buche ."

„Wie ist er gestorben ? " fragt Myra , die kein Wort von diesem
Lamento gehört hat .

'
^ —1"/ss,NgMM «'«»' s

E » ist ihr der entsetzliche Gedanke gekommen, daß Hermann und
Lyndhnrst möglicher Weise zusammengetrofsen find und daß Lyndhnrst '»
Tod die Folge eine» Duell » gewesen sein kann . Einen Augenblick
steht sie sich — mit der Lebendigkeit einer überwältigenden Befürch¬
tung — al » di« Unruhestisterin und Ursache eine » Morde ».

„ Herzleiden, " sagt Lord EarlSwood in seiner gedehnten Art . „ Es
ist in Ostende viel darüber gesprochen worden . Ich war heute früh
drüben und hörte e» im Kurhaus «. Wie e» scheint, waren Westroy
und seine Gattin bei ihm in einem Hotel bei Ostende . Schrecklich , in
einem Hotel z» wohnen unter lauter Fremden ! Er hatte , w »e e»
scheint , nicht einmal seinen Diener bei sich. Lin entsetzlich uwnachte -
ter Zustand !"

Myra verfällt ia dumpfe » Schweigen — die tiefste Niedergeschla¬
genheit spricht sich in ihrem düster brütenden Gesichte an ».

„ Sie müssen schrecklich befreundet gewesen sein, daß Ihnen sein
Tod so nahe geht "

, sagt Lord EarlSwood düster und eifersüchtig .
„Habe ich Ihnen nicht schon gesagt, daß mich sein Tod durchaus

nicht berührt ? Ei « Mann weniger aus der Welt , da» ist Alle ».
Haben Sie etwa » Nähere » er fahren , irgend etwa » über die seinen
Tod begleitenden Umstände ? "

„Nicht » Besondere ». L » geschah sehr plötzlich — er ist bewußtlo »
hingesallen und hat nicht wieder gesprochen. Die Aerzte nennen e«
Herzleiden . E » hat natürlich eia »post mortem - stattgesonden ; Alle »
in bester Ordnung .

„ E » hat keinen Skandal gegeben — keine Gerüchte gegen Mr « .
Weste -,y

' S Ruf ? Keine Frage darüber , wie sie dazu gekommen ist,
bei ihm zu sein ? "

„Natürlich nicht . Ihr Gatte war ja bei ihr «nd ein Gatte wirb
al » eine Art Beschützer betrachtet . Ich will nicht behaupten , daß er
e» immer ist ; ober die Welt betrachtet ihn nun einmal ia diese«
Lichte. "

(Fortsetzung folgt .)



Nach Eröffnung der allgemeinen Diskussion erhält das
Wort

Graf v . Berlichingen : Als Nichtjurist wolle er keine
Kritik üben an dem GesetzeSentwurf , dies um so weniger ,
nachdem derselbe allgemein als ed . e vorzügliche Arbeit ge.
priesen worden sei. Er habe sich lediglich zum Worte ge -
meldet , um einer im Kommisstonsbericht niedergelegten An¬
schauung über das Waldeigenthum entgegrnzutreten . Der
genannte Bericht besage nämlich auf Seite 2 :

„ Bei Prüfung dieser Frage ergibt sich sofort , daß das
Waldeigenthum Besonderheiten an sich trägt , die es von jeder
andern Art von Eigenthum wesentlich unterscheiden .

Nur in einem ganz kleinen Theile Deutschlands ist eS
allgemeiner Brauch geworden , den Wald durch Umschließung
mit lebenden Dornzäunen und schließbaren Thürm der Be¬
tretung durch das Publikum zu entziehen und ihm hierdurch
den Charakter des Privateigenthums auch äußerlich sichtbar
aufzuprägrn .

In unserem Lande steht — mit Ausnahme einiger Wild¬
parks — der Wald dem allgemeinen Zutritt offen ; der Ge¬
nuß von Waldluft und Waldschatten gehört zu den wenigen
unentgeltlich und steuerfrei zu erlangenden Genüssen .

ES entspricht diese Uebung den Anschauungen des Volkes ,
in welchem als eine Reminiscenz an alte , längst vergangene
Zeiten der Gedanke noch fortlebt , daß der Wald ursprünglich
Gemeingut Aller war . -

Wenn nun auch zugegeben werden müsse , daß solche An¬
sichten in der Bevölkerung wirklich verbreitet sind , so könne
er doch auf der andern Seite die tolerante Beurtheilung
solcher Anschauungen im Kommissionsbericht nicht billigen ;
im Gegentheil , solchen Ansichten müßte mit aller Strenge
entgegengetreten werden . Er gönne Jedermann Waldluft
und Waldschatten , und er wolle dem harmlosen Spazier¬
gänger den Eintritt in den Wald nicht verbieten ; er müsse
aber dem widersprechen , daß Jedermann einen Anspruch
darauf habe , den Wald zu betreten . Seiner Ansicht nach
ist das Eigenthum an Wald nicht anderer Art wie das
Eigenthum an sonstigen beweglichen oder unbeweglichen Gü¬
tern ; daß der Wald in gewissen Beziehungen Gemeingut
Aller sei , vermöge er durchaus nicht anzuerkennen , und er
behalte sich vor , bei der Sprzialberathung auf diese Frage
zurückzukommen .

Geheimerath KnieS : Wer nur einmal das Gebiet der
VolkSwirthschaft in seiner Gesammtheit überblickt und be¬
obachtet habe , wie sich dieselbe im Laufe der Zeiten gestaltete ,
werde bald erkennen , welch große Bedeutung der Wald
für ein Volk habe , und in dieser Beziehung stimme er mit
Graf v. Berlichingen vollkommen überein » der in der That
mehr wie irgend Jemand von der außerordentlichen Wichtig¬
keit des Waldes für ein Volk überzeugt sei. In anderen
Punkten indessen müsse er dem Vorredner gegenüber eine
andere Ueberzeugung aussprechen . Insbesondere müsse er
dem Satze entgrgentreten , daß das Eigenthum am Wald
ebenso zu behandeln und aufzufafsen sei, wie das Eigenthum
an anderen mobilen oder immobilen Gütern ; dies halte er
für unrichtig und für die VolkSwirthschaft höchst gefährlich ,
ja nach seiner Ueberzeugung sei es eine Irrung , zu glauben ,
daß das Eigenthum an Grund und Boom überhaupt eben
so zu behandeln sei , wie das sogen , mobile Eigenthum .
Schon der Natur der Sache nach müsse hier ein Unterschied
gemacht werden , was Redner des Näheren ausführt .

Bei der großen Wichtigkeit des Waldes für ein Volk sei
es nicht einmal räthlich , denselben so zu behandeln , wir z . B .
das landwirthschaftlichr Gelände ; weit eher könne es
gebilligt werden , daß der Staat dazu kommen könne , sich
seines Besitzes von Feldgütern zu tntäußern , als daß er
dies bezüglich seines Walbesttzes thue ; diesm müsse der
Staat unbedingt erhalten , eventuell sogar ausdehnen . Im
Interesse der Erhaltung des Waldbestandes sei es daher
wünschenswerth , daß derselbe sich in größeren Komplexen in
den Händen des Staates , der Gemeinden , der Kirche und
solcher Fawlien befinde , bei welchen sich das Bewußtsein der
Familienangehörigkett stärker ausgeprägt habe » und die in
Folge dessen bestrebt seien , ihren Grundbesitz so, wie sie ihn
von den Vorfahren überkommen haben , auf die Nachkommen
zu vererben .

Um aber dieses kostbare Befitzthum dem Volke auf die
Dauer zu erhalten , sei es unbedingt nothwendig , dem Wald -
befitzer gewisse Beschränkungen bezüglich der Waldwirtschaft
aufzuerlegen , damit einer Zerstörung oder Schädigung des
Waldes vorgebeugt werde . Diese besonderen Verhältnisse
brächten eS mit -sich , daß das Waldeigenthum anders auf¬
zufassen sei als da « Eigenthum an sonstigen , seien er beweg -
liche, seien es unbewegliche Güter .

Was den vorliegenden Gesetzesentwurf anbelange , so halte
auch er denselben für eine gut durchdachte Arbeit ; derselbe
mache aber in einzelnen Punkten den Eindruck einer allzu
großen Strenge , namentlich in Bezug auf den Begriff von
Walddiebstahl , bezw . Waldfrevel , und dies berühre gerade
die ärmeren Klaffen empfindlich . Er werde sich in dieser
Beziehung einen Antrag für die Sprzialberathung Vorbe¬
halten .

Frhr . Karl v . Rüdt glaubt , daß das vorliegende Gesetz
den berechtigten Ansprüchen der Waldbesitzer genügend Rech¬
nung trägt . Den Ausführungen des Grafen v. Berlichin¬
gen könne auch er nicht beipflichten . ES sei höchst erfreu¬
lich , daß sich im Volke der Sinn für den Wald erhalten
habe , und man solle Denjenigen , welche im Walde Erholung
und Erfrischung suchen wollen , diesen Genuß nicht verküm¬
mern . Er glaube nicht , daß dadurch der Waldeigenthümer
in irgend einer Weise beeinträchtigt werde ; er sei selbst
Waldbefitzer und seien ihm Klagen in dieser Richtung noch
nicht zu Ohren gekommen . Es stehe sogar fest, daß die
Waldfrevel von Jahr zu Jahr abnehmen .

Nachdem Graf v. Berlichingen noch kurz auf einige
Bemerkungen der Vorredner erwidert , wobei er betont , daß
das Forstgesetz mangelhaft und revisionsbedürftig sei , wird
die allgemeine Diskussion geschloffen.

Das Schlußwort erhält der Berichterstatter

Frhr . Rudolf v. Rüdt : Die Besonderheiten deS Wald -
eigenthumS lägen hauptsächlich im Mangel der vollständigen
Ausschließlichkeit des Waldes und seien eine Folge der histo¬
rischen Entwicklung des WaldeigenthumS . In früheren
Zeiten sei der Wald vollständig Gemeingut Aller gewesen
und erst nach und nach habe sich ein eigentliches Eigen -
thumSrecht an das Waldbefitzthum ausgebildet , ein Eigen -
thum jedoch, das keineswegs von der Ausschließlichkeit wie
dasjenige an anderen Gütern gewesen sei. Der Ausfluß
desselben habe sich zunächst dokumcntirt in dem ausschließ ,
liehen Betrieb der Jagd und vielleicht auch in der Nutzung
zur Weide ; dagegen sei bei dem geringen Wcrthe des Holzes
in früheren Zeiten die freie Holzgewinnung Jedermann zu¬
gestanden worden . Später sei dies anders geworden ; die
Mitbenutzung sei größtentheils in Servitute umgewandelt
worden , allmälig habe sich die Forstwirthschaft entwickelt ,
das Holz sei im Preise gestiegen und dadurch die Mitbe¬
nutzung immer mehr eingeschränkt wordm . Später sei die -
selbe regulirt und in unseren Tagen zum Theil abgelöst
worden . DaS Waldeigenthum sei in einer fortschreitenden
Entwickelung begriffen und eben durch die jetzige Vorlage
wieder einen Schritt weiter geführt worden . Die Eigenschaft
deS Waldes als Gemeingut werde in derselben nur noch an¬
erkannt hinsichtlich des Betretens deS Waldes und des
Bezugs gewisser Nutzungen — deS letzteren vorbe¬
haltlich deS Verbots des Waldeigenthümers . Daß die Ge¬
setzgebung den Anschauungen des Volkes wenigstens in die -
sem beschränkten Umfange Rechnung ^zu tragen habe , müsse
doch wohl anerkannt werden .

Redner glaubt , daß dir Vorlage in dieser Hinsicht das
Richtige getroffen habe , indem sie diejenige Rücksicht , die
man dem Waldeigenthümer schuldig sei , mit denjenigen
Rücksichten verbinde , welche der Gesetzgeber den allgemein
verbreiteten Anschauungen des Volkes über das Waldeigen¬
thum zu tragen habe . Aus diesem Grunde habe auch der
Waldeigenthümer einige weitere Befugnisse erhalten ; ob er
aber berechtigt sein solle , entweder allgemein oder bestimmten
Personen gegenüber den Eintritt in den Wald zu verbieten ,
sei eine Frage der Gesetzgebungspolttik . Einem diesbezüg¬
lichen Antrag , falls er später gestellt werden sollte , müsse er
seinerseits entgegentreten .

Es wird sodann in die SpezialdiSkusfion eingetreten .
Die ZZ 1 bis 20 werden nicht beanstandet .
Zu 8 21 , welcher nach den Beschlüssen der Zweiten

Kammer lautet :
Der für den Hirten haftbare Eigenthümer ( 88 14 ,

23 ) wird zu dem in 8 14 ihm nachgelassenen EntlastungS -
beweise dann nicht zugelaffen , wenn der Hirte während
seiner Dienstzeit bei ihm bereits zweimal wegen unbe -
fugten Weidens bestraft wurde und seit der zweiten Be¬
strafung 1 Jahr noch nicht verstrichen ist .

bemerkt Ministeriälrath v . Neubronn , daß es hier nicht ,
wie im Kommisfionsbericht unterstellt werde , auf die Ver¬
büßung der erkannten Strafe , sondern auf die Verkün¬
dung des StraferkenntnifsrS ankomme .

8 21 wird sodann nach einigen Bemerkungen des Hof¬
rath Or . Behaghel , Kreis - und HofgerichtS - Direktor
v . Hillern und Verwaltungsgerichtshofs - Präsidenten
Schwarzmann auf den Antrag der beiden letzteren mit
der Modifikation angenommen , daß statt „ seit der zweiten
Bestrafung " zu setzen ist „ seit der Verkündung des zweiten
StrafurtheilS " .

Die 88 22 bis 28 geben zu keiner Debatte Anlaß .
Zu 8 29 , welcher lautet :

An Geld von 1 — 10 Mark wird bestraft :
1 ) wer im Walde außerhalb des öffentlichen , zum ge¬

meinen Gebrauch bestimmten Weges , ohne hiezu be¬
fugt zu sein, zur Verübung eines Forstd » bstahls
ausgerüstet , betroffen wird ;

2 ) wer im Walde gegen Verbot des Waldeigenthümers
Beeren , Kräuter oder Pilze sammelt .

ergreift das Wort
Graf v . Berlichingen . Er vermisse in dem Gesetze

eine Bestimmung darüber , daß der Waldeigenthümer berech¬
tigt sei , Andern das Betreten seines Waldes zu verbieten ;
daß dem elfteren eine solche Befogniß in der That zustehe ,
daran zweifle er für seine Person nicht ; allein er hätte ge-
wünscht , daß hierüber auch eine gesetzliche Bestimmung ge¬
troffen worden wäre . Er wiederhole es , daß er einem
harmlosen Spaziergänger den Eintritt in seine Waldungen
niemals verbieten werde . ES sei aber auch im KommisfionS -
berichte anerkannt , daß eS für den Waldeigenthümer in vielen
Fällen sehr wünschenswerth sein könne , seinen Wald vor der
Betretung durch Personen , welche demselben Beschädigungen zu¬
fügen , zu schützen ; für derartige Fälle hält Redner eine ge¬
setzliche Bestimmung für unbedingt nöthig . Wenn das Haus
anderer Ansicht sei, so ersuche er die Grvßh . Regierung , ihm
darüber Aufschluß zu geben , ob der Waldeigenthümer berech¬
tigt ist , bestimmten Personen den Eintritt in seinen Wald
zu verwehren , damit er wisse , wie er sich in dieser Hinsicht
in Zukunft zu verhalten habe .

Ministerialrath v. Neubronn . Eine Bestimmung , welche
das Betreten eines Waldes — abgesehm von den Fällen
des 8 29 Ziff . 1 dieses Entwurfs und 8 368 R .St . G . B .
— unter Strafe stellt , enthalte kein Forstgesetz , weder das
preußische , noch das württembergischr , noch die übrigen , so¬
weit sie dem Redner bekannt seien . Er glaube aber , daß es
zu den Eigenthumsbefugnifsen des WaldbefitzerS gehöre , Jeden
hinauszuweisen , von dem es ihm nicht gefällt , daß er seinen
Wald betrete ; er sei ferner der Ansicht , daß der Waldbesitzer ,
wenn seiner Aufforderung , den Wald zu verlassen , nicht Folge
geleistet wird , berechtigt ist, Zw ang anzuwenden , und daß ,
sofern ihm Widerstand geleistet wird , 8 117 R .St .G .B . An¬
wendung zu finden hat .

Diese Befugnisse dürften ausreichen ; eine Strafbestim¬
mung halte er nicht für erforderlich , man würde alsdann
einen Thatbestand des „ WaldsriedenSbruchS " schaffen und
das gehe zu weit .

Geheimerath KnieS ist mit der Ansicht des Herrn Regie¬

rungSkommissärS nicht einverstanden . Wenn der Waldeigen¬
thümer das Recht haben solle , einen Einzelnen aus dem
Walde hinaus zu weisen , dann müsse man ihm auch dar
Weitere zugrstehen , rin allgemeines Verbot , welche- das
Betreten des Waldes untersagt , zu erlassen . Dies würde
doch zu weit gehen , denn es würde alsdann im Belieben
des WaldbefitzerS liegen , große Waldstrecken für den Verkehr
vollständig abzuschließen .

WaS den vorliegenden Paragraphen betrifft , so enthalte der¬
selbe in Ziff . 2 eine Strafbestimmung , welche bisher nicht in
Geltung war und welche er aufrichtig beklagen müffe . Da »
Eigenthum am Walde erstrecke sich nicht auf die hier aufge -
führten Waldprodukte , Beeren , Kräuter , Pilze ; diese seien zu
jeder Zeit als herrenlose Güter , als r «8 nullius betrachtet
worden .

ES sei zuerst seine Absicht gewesen , den Strich dieser Be¬
stimmung zu beantragen ; er wolle sich jedoch damit begnügen ,eine mildere Form derselben in Vorschlag zu bringen , und
er beantrage daher folgende Fassung :

2 . „ wer im Walde zu einer von dem Waldeigenthümer
verbotenen Zeit Beeren , Kräuter oder Pilze einsammelt " .

Seine Großh . Hoheit Prinz Karl von Baden würde
es für wünschenswerth halten , wenn dem Waldbefitzer die
Möglichkeit gegeben würde , ein Verbot wenigstens insoweit
zu erlassen , daß das Betreten der verschiedenen Waldab -
theilungrn untersagt sein soll. Wer im Wald spazieren
gehen wolle , möge die Wege dazu benützen . Den Antrag de«
Geheimerath KnieS könne er nicht unterstützen ; er halte die
in 8 29 unter Ziff . 2 getroffene Bestimmung für vollständig
berechtigt , und er glaube , daß man eher noch einen Zusatz
machen und diese Bestimmung auch noch auf da « Sammeln
von Wurzeln ausdehnen solle.

Kreis - und Hofgerichts - Direktor v . Hi Ilern ist im All¬
gemeinen mit dem Gedankengang des Geheimenraths KnieS
einverstanden , er verspreche sich aber von dessen Antrag nicht
die beabsichtigte Wirkung . Wenn man erreichen wolle , was
dieser Antrag bezwecke, nämlich den zahlreichen Armen , welche
durch den Verkauf eingesammelter Beeren u . s . w . zum Theil
ihren Lebensunterhalt finden » diese Erwerbsart auch für die
Zukunft zu sichern , so erübrige nichts , als die Ziffer 2 de»
8 29 zu streichen , und hierauf gehe sein Antrag .

Ministerialpräfident llr . Grimm : WaS die Frage des
Betretens der Waldungen anbelangt , so möchte er darauf
aufmerksam machen , daß es sich heute um ein Strafgesetz
handle und daß das große Gebiet der Rechtsfragen , welche
auf der Frage basirten , wie weit die privatrechtliche Be -
fugniß des Waldeigenthümers gegenüber dritten Personen
reicht , außerhalb des Rahmens des Entwurfs liege und da¬
her hierüber heute nicht entschieden werden könne . Er glaube ,
daß der Entwurf mit vollem Recht entschieden habe , daß da «
unbefugte Betreten eines Waldes nicht mit Gefängniß oder
Geldstrafen gebüßt werden solle , und zwar aus den Grün¬
den , welche heute von verschiedenen Rednern angeführt wor¬
den seien .

Wenn Graf v . Berlichingen betont habe , daß einige forst -
polizeiliche Vorschriften heute nicht mehr genügten , so erkenne
er an , daß in dieser Richtung ein Bedürfniß vorliegt , und
bei einer etwaigen Neubearbeitung des Forstgesetzes werde
sich erwägen lassen , inwieweit hinsichtlich des Betretens der
Waldungen gewisse Schutzmittel geschaffen werden könnten ,
und ferner inwieweit dabei auch die von Sr . Großh . Hoheit
dem Prinzen Karl geltend gemachten Gesichtspunkte in Be¬
rücksichtigung gezogen werden könnten .

WaS das Sammeln von Beeren , Kräutern u . s. w . an¬
belangt , so habe die Großh . Regierung gerade das erreichen
wollen , was Geh . Rath KnieS mit seinem Anträge bezwecke.
Wenn Ziff . 2 des 8 29 gestrichen würde , wie es der An¬
trag des Direktor v. Hillern in Aussicht nimmt , so würde
die Situation der armen Leute , die aus dem Sammeln von
jenen Waldprodukten ein kleines Einkommen haben , nicht
verbessert , sondern verschlimmert , denn dann würde diese
Handlung unter den Thatbestand des Forstdiebstahls (8 1
des Entwurfs ) fallen ; es seien dies eben Forst - Nebenerzeug¬
nisse , die noch nicht gewonnen bezhw . eingesammelt find . Geh .
Rath KnieS habe nun gesagt , das Sammeln von Beeren ,
Kräutern und Pilzen sei früher vollständig gestattet gewesen , dies
sei aber nicht richtig ; tolerirt möge es worden sein Vom rich¬
terlichen Standpunkt aber sei es darauf angekommen , ob das
Strafrecht die Beeren , Kräuter und Pilze unter dem früheren
Ausdruck Waldprodukte begreife oder nicht ; im weite¬
ren Sinne müßten dieselben wohl dahin zu rechnen sein.
Dies sei auch die Auffassung in Norddeutschland gewesen ,
und deßhälb habe das preußische Abgeordnetenhaus in Konformi¬
tät mit der Regierung beschlossen, ausdrücklich die Bestimmung
in das Gesetz aufzunehmen , daß das Sammeln von Beeren
u. s. w . nicht als Diebstahl , sondern als forstpolizeiliche
Uebertretung zu behandeln sei.

Frhr . Karl v. Rüdt , Gras v . Berlichingen , Ministe¬
rialrath v. Neubronn erklären sich ebenfalls gegen den
Antrag Knies , welcher im Lauf der Debatte durch Geheime¬
rath Gras Hof Usterstützung findet .

Nach einer Anfrage Seiner Großh . Hoheit des Prinzen
Karl von Baden an die Großh . Regierung , ob in 8 29
Ziffer 2 die Kräuter mit der Wurzel zu verstehen find ,
welche Justizministerial -Präsident » r . Grimm in bejahen¬
dem Sinne beantwortet , wird die Diskussion geschlossen.

Der Berichterstatter Frhr . Rud . v . Rüdt bittet in sei-
nem Schlußwort Namens der Kommission um Annahme die¬
ses Paragraphen nach den Kommisfionsbeschlüffen . Es
wird hierauf zur Abstimmung geschritten , welche unter Ab -
lehnung des Antrags Knies die Annahme des Paragraphen
nach dem Anträge der Kommisston ergibt . Der Antrag
Hillern konnte — weil nicht unterstützt — nicht zur Ab¬
stimmung gebracht werden .

Die 88 30 — 49 werden ohne Debatte genehmigt .
Dir namentliche Abstimmung über den ganzen Entwurf

ergibt dessen einstimmige Annahme , worauf die Sitzung ge¬
schlossen wird .



Harrdel »nd Verkehr .
Mrurster Frankfurter Kurszettel i» Hauptblatt

III . Sette .
HanbekSberichte.

v . Kranrsnrt . 15. Febr . (Börsenwoche vom 8 . bi» 14. Febr .)
Die lest« znverstchtlich « Srimwang , welche sich Ente der Vorwoche
«nlwickelte , »erstarkte sich , al» bei Beginn der Woche die Uatrrzeich-
«un - de« russisch - türkischen Frieden » gemeldet wurde. Am Berliner
Platze , » , dte Baiffeevgagewent» immer « och einen großen Umfang
Hatten, sah man sich hierdnrch zu Deckungen genöihigt, und da gleich¬
zeitig dH tza«ffe»»rUi « öß-re Lhä >tgs«it ' entwickelte , so steigerte sich
auch hier Me Kauflust, m . Folge dessen die Kurse bi» zum Dienstag
Abend fich einer namhaften Steigerung erfreuten . Die Dienstag
Mittag eingelaufrne» matteren Londoner Kurse, motivirt durch die
Niederlage der englischen Truppen i« Kaplande, kamen erst andern
Dag « zu einiger Wirkung , iapem die Verstimmung London» die
Hauffebpvegung zum Stillstand brachte. Da » durch Gewinnstreali -
sationrir an den Markt kommende Material konnte zwar leicht placirt
werden, astein di» Nachfrage war nicht stark genug, um die Kurse in
« ennenSwerthem Maße za steigern. In der gestrigen Medioliquidation
stellte fich schließlich noch ein bedeutender Stückebedars Hera«», der
wiederum einen Aufschwung der Lenden» her» orrief. Bald jedoch
« nrd? dieselbe durch eine ungünstige Depesche de» „ Solo »" über die
EpidDk in Rußland abermal» erschüttert u» d erst gegen Schloß de»
Verkehr» konnte fich wieder eine Besserung ans hllhere Berliner Kurse
«tablAn . Heute war die Tendenz schwankend , anfaug » fest, dann
matter aus neue bedenklich klingende Pestmeldungen au» Zarizin .
Ein pollstimdiger Wechsel der Grundstimmung ist indeß bei dem un¬
verrückbaren Glauben der Spekulation an die konservirende Kraft der
günstigen Momente nicht zu verzeichnen.

Bön den Hanptspekulationrpapieren warm Kreditaktien anhaltend
bevorzugt und verkehrten zwischen 194 ' /, —200 ' /, — 198' /, —200 und
198 °/z . Dag Gerücht von ejuer Dividende de» Institut » von nur 12 st.
gab gestern zu Contremineverkäusen Anlaß . Staatibohn - Aktien wurden
durch die Meldung voo einer bevorstehenden Sperre der Donau gün¬
stig beeinflußt. Da - Effekt wurde d211 ' /, - 215«/, - 218 - 215 »/, und
215 gehandelt. Lombarden, von der allgemein besseren Tendenz pro -
sttireod, hoben sich von 54 ' /^ - 58 '/r - Der Markt für anrläadische
Fond , dokumentirtt wieder große Lebhaftigkeit . Die HauptnmsStze

fanden in öskerr. Goldrente und uugar . Goldreute statt, von denen fich
di« erster« '/, Proz ., die letztere 1 »/, Proz . besserte . Andere »sterr.
Renteo und ungarische Fond» blieben ebenfalls besser . Auch Raffen
stellten fich theilwei,e höher, bproz. Orimtauleihe wurde zu etwa»
ermäßigtem Kurse in starken Posten vielfach gekauft. Amerikaner ge-
sucht und besser. Für »sterr. Prioritäten herrschte lebhafte Kauflust
und weisen Brünn -Rosfitzer, Elisabeth, Goldnordwep , Silbernordwest ,
5- und 3pr «z . Lowbaroische bemerkenSwerthe Avance« auf . Gehr be¬
liebt waren wieder die verschiedenen Schweizer Prioritäten , wie Gott -
hart , Beruer Iura und Lentral -Nordost , welche 1 bi» 8 Proz . stie¬
gen . Oesterr . Bahnen hoben fich aus rege Nachfrage durchschnittlich
1 - 3 fl. Galizier L 189 —194' , — 192 und 192 »/, im Umsatz , wurden
durch die Peftnachrichten ungünstig asfizirt. Deutsche Bahnen warm
in Folge der Rede de» Handellminister » im Abgeordartenhaase be¬
gehrt und thellweise wesentlich höher . Pfandbriefe fest . 4 »/,proz .
neue schwedisch« Pfandbriefe wurden L 93 lebhaft gehandelt. Banken
konnten, an der guten Gesammttendeaz theilaehmeod, größtentheil » ihr
Karrniveau etwa» erhöhe « . Darmstädter zogen 1 »/, Proz ., Oesterr .-
Ungarische Bank 10 st. im Kurse an . Wechsel find wenig verändert .
Privatdi »konto 2»/, —2»/, Prozent .

-s- Wien , 18 . Febr . Der EinlösungSkur» der in Silber zahl- !
baren österreichischen Eisenbahu- Loupon» ist vom 16. Februar an auf !
L6 »/, festgesetzt.

Berlin , 15 . Febr . Grtrridemarkt . (Schlvßbericht.) Weizen Per
« prst-Mai 17250 , per Mai -Jnni 175 .50 , per Juni -Jul « 178 .50.
Roggen per Febr . 121.— , per April -Mai 120.50 , »er Mai -Juni
120 .50. Rüböl >.' <'o 57.- , per Febr . 56 .75 , Per April -Mai 57,50 .
per Mai -Jnni 57 .80. Spiritu » loco 5150 , per Febr . -März 51.30 .
per April - Mai 52L5 , per Mai -Juni 52.40. Hafer per April M »i
114.50 , Per Mai - Jnni 116 50. Schneeluft .

K » ln , 15. Febr . ( Gchiußbericht.) Weizen —, luvo hiefiger 19 —,
loco feenider 18.— , per März 18 .25 , per Mai 1820 Roggen
loco hiefiger 14.50 per März 11 .90 , per Mai 12 .25 . Hafer
effektiv 12 50 per Mär , 12 .50. Rüböl loeo 30 .80 per Mai 30 .60,
per vktbr . 31.20.

Bremen ^ 15 ; Febr . Petroleum , t Schlußbericht.) Standard white
loeo 950 , per März 9.40 , per April 9.40 , per Mai 9 .40 , per
Aug.-Dezbr . 10.25 . Höher. — Amerikanische » Schweineschmalz (Äil -
cox ) 37 Pf .

Pesth , 15. Febr . Usanceweizen 8.47 bi» 8 .50 fl. Für Weizen

herrschte Kauflust. Alle» fest. Roggeu und Hafer ruhig .
Weizen Qualität 72' /, « Kilogramm 8 .45 bi» 855 fl. Weizen Qua -

lität 78 ' /,«, Kilogramm 9.4S bi» 950 fl. Roggen Qualität 70—72
Kilogramm 5.60 bi» 5.80 st. Gerste 62 bi» 63' /, g Kilogramm 6 .60
bi» 8 .50 fl. Neuer Hafer Qual . 41 — 48' /,, Kilogr . 5 .40 bi»
5.60 st. Mai » 4 .35 bi» 4.45 st. Hirse — bi» - fl. « -P» - fl.
Spiritu » 26 ' /, fl.

^ Pari », 15. Febr. Rüböl per Februar 82.75, per März - April
88.25 , per Mai - August 84.50, per Sept .-Dez. 86. — . — Spiritu »
per Februar 56 .—, per Mai -August 56 .50 — Hücker weißer , di»p .
Rr . 3 per Februar 61 . . per Mai -August 62.25. Mehl . 8 Mar¬
ken »er Februar 58 25, per Mirz -April 58.75, per Mai-Juni 59L5 ,
per Mai -August 59 .75 Weizeu per Februar 26.75, per März -
April 27 .— , per Mai -Jnni 27 .25 per Mai-A- gast 27.25 . Roggea
per Februar 17.25 der März -April 1750 , per Rai -Juni 1750 ,
per Mai -August 1750 .

Antwerpen , 15. Febr . Petroleummarkt. Schlußbericht. Stim¬
mung : Hausse. Rafsinirte » Type weiß, di»ponib«l 23' /, b., 23' /, B .

R « w> Aork , 14. Febr . ( Schlußkurse.) Petroleum iu New- Dork
9«/ , dto. i» Philadelphia 8 ' /, , Mehl 3,80 , Mai» (old mixed ) 47,
ro her Wiuterweizen 1,11 , Kaffee, Ri » gvod fair 14»/- , Havanna -
Zucker 6' /^ Grtreideftacht 5, Schmalz Marke Wlcox 7»/, Speck 5»/, .

Bau mwoll-Zufuhr 26000 B -, Au»j«hr nach Großbritannien 7000 B ,
dto. nach dem Lontinmt !7000 B — Erie -Eisenbahn 25»/, .

Witteruug - beodachtuugeu
der metesrologische » Statt » ,, SarlSrahc .

Baro¬
meter .

Thermo- zeuch-

Februar
met«
iv 0 . tiFeiti»

Proc.
Wird. Himmel. Aea» er I » a g

15 . MttgS. zllhr 739 .7 -s- 6 .0 70 NE . bedeckt trüb .
. » acht« » Uhr 740 .0 3 .8 81

18 . Mrg «. 7 Uhr 735 .8 -j- 3 5 85 S « . » »

M Lrttgs« s ar»r 731 .4 4 - 7.9 67 SW . bedeckt Regen.
. R-StSaNhr 783 .0 -j- 3 .2 89 klar veränderlich.

17 . « eg«. 7 Udr 731L 2.6 89 » bewölkt

Verantwortllcher Redatteur
Heinrich Galt m Karlsruhe .
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Vl. iLbrxrox , LmtUeds » l»»«rttoll»orxau sovls Vorotvsorxru «los llvlrkLllälsr -Vsrsln »
in StmtÜAsrl Smal Wöchentlich . Größte Zuverläsfigkeit und Reichhaltigkeit an Submissionen sowie deren Ergebnisse, sowie raschefte Bedienung verschaffte obigem Organe die UT « » nt « Ber -

' — - .. .. 4»k " - - . ' .. ^
breitmig in » II « » maßgebenden Kreisen! Abonnement, iqcll Subplisstanr -Resultate , 4 ' /^ pro Quartal durch jede Postanstält . Inserate 25 - per Zeile. D .749 4.

5 .

5.

Bürgerliche Rechtspflege .
Oesseutliche Auffordrntuge » .

H.268 . Nr . 3440 Engen . Erbe -
fitzen die nachgenannten Personen von
Bargen , Kantan Schaffhausen, folgende auf
der Gemarkung Nstdhalden gelegene Liegen -
schäften , und zwar
l̂ . Joh . Geugel Schneidertwittwe :-

» . Lgrb .- Rr . 902 58 Ar 69 Möier
Wald im Tannbühl , neben Ubald
Sanier , Landwirlh von Nordhalden ,
und as H». Tonner Schuster» Erben
(Bruggwichel) von Bargen ;

5 . Lgrb. - Rr . 927 . 18 Ar 78 Meter
Wald iw Tannbühl , neben Gottfried
Sanier , L -ndwirth von Nordhaiden .
«nd Jakob Straub , Seiler in Neu¬
hau».

2 . Georg Lanner , Schmied :
Lgrb . - Nr . 952 1 Hektar 31 Ar 25 Meter

Wald im Tannbühl , neben Adam Weimer
« nd Georg Lanner , Landwirth von Bargen .

з . Georg Lanner , Staigbouer .
L,rb .- Rr . 905 . 16 Ar 73 Meter Wold

im Tannbühl , neben H». Tanner alt , Be-
meinderatb , und Jakob Strand , Seiler von
Neuhan ».
4 . Johanne « Tanner , Präsident :

» . Lgrb .- Nr . 1318 . 30 Ar 94 Meter
Acker im Hitzenbühl, neben Oeschweg
ond Han» Tanner , Landwirth von
Bargen ;
Lgrb . - Rr . 890 . 17 Ar 34 Meter
Acker im Tannbühl , «eben Makar
Geier , Landwirth von Nordhalden, n .
Han » Tanner , LaudwirlhvanBargrn .

Verena Tanner Wittwe nud
Ludmig Tanner , Schuster :

L,rb .- Nr . 854 . 38 Ar 83 Meter Acker
im mittleren Lohe, neben Leo Flock, Land -
wtrth von Rordhalden, und Georg Tanner ,
Schmied von Vargen.
6 . Han » Tanner , Landwirth (alt

Präsidenten Sahn ) :
и . Lgrb . Nr . 904 . 17 Ar 0 . 1 Meter

Wald im Tannbühl , neben Michael
und Georg Tanner , Landwirth von
Bargen ;

5 . L,rb .- Nr . 891 . 17 Ar 14 Meter
Äcker im Tannbühl , neben Johann
Tanner . Präsident von Bargen , and
Jakob Mau », Wirth in Neuhan » ;

v . Lgrb . - Nr . 1316 . 30 Ar 33 Meter
Äcker im Hitzenbühl, uebm fich und
Josef Sanier , Landwirth in Neu -
hau».

7 . Adam Tanner , Landwirth
(Küchel » Sohn ) :

Lgrb.-« r. 8S4. 18 Ar 10 Meter Acker
iw äußern Lohn , neben Johann Tanner
<alt Präsidenten Sohn ) von Bargen und
Jakob Mau », Wirth von Neuhan ».
8 . Johanne » Tanner . Landwirth

(Küchel » Sohn ) :
Lgrb.-Nr . 838 . 17 Ar 45 Meter Acker

im äußeren Lohe , neben Blasta » Fluck,
Wirth van Rordhalden, und Jakob Tanner ,
Schmied von Bargen .

9. Jakob Tanner , Sattler :
Lgrb . - Nr . 950 . 7 Ar,96 Meter Wald im

Tannbühl , neben H» . Ulrich Tauner , Laud -
wirth , »nd Adam Wanner , Landwirth von
Bargen .

10. Leonhard Tanner , Schmied ,
Landwirth :

Lgrb .- Nr . 1306 . 8 Ar 34 Meter Acker
in der hohlen Wie», neben Jakob Straub ,
Seiler , und Jakab Mas », Wirth in Neu -
hau».

11 . Leonhard Tanner , alt Ge¬
meinderath :

Lgrb.- Nr . 885 . 20 Ar 17 Meter Acker
im Tannbühl , neben LanbeSgreoze und
Oeschweg .
12 . Jakob Tanner (Küchels Sohn ) :

Lgrb -Nr . 881. 19 Ar 53 Meter Acker
im äußeren Lohn, neben der Landstraße nnd
Martin Tanner , Zimwermana von Bargen .

13. Jakob Tanner , alt Förster :
von Lgrb .- Nr . 882 . 9 Ar 9 Meter

Acker im Tannbühl , neben Anna Tanner
Küchel » und Jakob Tanner Küchel» von
Bargen .

14 . Verena Tann » de » Zimmer -
maan » :

' /r von Lzrb -Nr . 882 . 9 Ar 18 Meter
Acker ollbort, neben Anna Tauner Küchel »
nad Jokob Tanner Küchel » von Bargen .

15. Michael Tanner , Landwirts
(Sr uagm « ch el ) :

Lgrb.- Nr . 903 . 16 Ar 92 Meter Wald
im Tannbühl , neben H» . Tanner alt Ge-
meinberath und Johann Geugel Schneider»
Wittwe von Bargen .

Wegen mangelnder Er « erb»arkunden
verweigert der Gemeinderath die Gewähr.

E » werden deßhalb alle Diejenigen, welche
an den obenbezeichneteu Liegenschaften in
den Grund - und Psandbücherv nicht eilige -
tragene , auch sonst nicht bekannte dingliche
Rechte, leheurechtliche oder fidrikommiga«
rische Ansprüche haben , oder zu haben
glauben, aufgesordert, solche

binnen 2 Monaten
dahier geltend za machen , widrigen» solche
den AufforterougiklSgeru gegenüber für
verloren gegangen erklärt wurden.

Engen , den 6 . Februar 1879.
Großh . bad . Amikgericht.

Kiefer .
H .258 . Nr . 2249 . Müllheim . Die

Gemeinde MalSburg nnd Nebengeweinden
besitzt folgende Liegenschaften

I . Gemeinde Mal » burg :
I . 6 HjNutheu Platz , woraus daSWacht-

hau» steht , mitten im Orte Malsborg ,
beiderseits neben Weg ;

2 . e» . 6 (^ Rathen Platz , worauf da»
Feuersftritzeuhao» steht, im Orte Lüt-
jcheuboch , beiderseits Weg.
II . Gemeinde Kaltenbach :

1 . 15 Ruthen Platz , woraus da» Schal -
hau» steht , im Ort « Kaltenbach , neben
Kirchweg und Gartenland ;

2 . 2 Viertel 88 Rüchen Wiesen, Acker
und Gartenland im Orte Kaltenbach,
neben dem Schulhan » , Weg und Fr .
Rißmann .

III . Di « Gemeinden Kaltenbach und
Lütschenbach gemeinschaftlich :

1 Viertel Friedhosplatz, Gemarkung
Kaltenbach, ring » um die Kirche ge
legen.

IV . Gemeinde Bogelbach :
1 Viertel Friedhosplatz auf Gemar¬

kung Bogelbach, » eben der Kirche und
den Pfarrgärten .

V. Die Gemeinden MalSburg , Höfe ,
Lütschenbach und Bogelbach

a) in der Gemarkung Bogelbach :
1. ca. 80 Ruthen Platz , worauf da»

Schulhau» steht , neben dem Weg und
dem Garten de» Schuldienste» ;

2. ea 78 Ruthen . Garten , worunter ca.
18 Ruthen Turn platz beit» Schulhau»,
vebeo Weg und Schulhan » ;

3 . ea. 230 Ruthen Acker iw Mühlebodea,
aebea Georg Trefzer arid Weg ;

4 . c». 72 Ruthen Wiese» im Mühlevo
den, neben obigem Acker und Weg ;

b) in der Gemarkung MalSburg :
ca. 363 Ruthen Blatten im Wols-

mättlc , neben Bächle nr.d I . Fr .
Mäder .

Wegen mangelnden Eintrag » im Grund¬
buch ist e» ungewiß , ob Personen vorhanden
find, welche persönliche oder dingliche , lehen¬
rechtliche oder fideikommiffarischc Ansprüche
iu Bezug aus diese Liegenschaften wachen
können oder wollen , und e» werden ans klö-
gerischea Antrag alle diese Personen gemäß
K 684 ff. der b . P .O . ousgesordert, ihre An¬
sprüche

binnen 2 Monaten
hier geltend za machen , widrigenfalls solche
den neuen Erwerbern gegenüber verloren

gehen
Müllheim , den 30 . Januar 1879.

Großh bad . Amtsgericht.
L e d e r l e .

H.263 . Nr . 2946 . Ueberlingeu .
Nachdem an die in unserer öffentlichen Auf¬
forderung vom 29. Oktober 1878 , Nr .
19,417 , näher beschriebenen Liegenschaften
Rechte und Ansprüche der dort genannten
Art nicht geltend gewicht wurden , werden
dieselben demAufforterungikläger gegenüber
für verlustig erklärt.

Ueberlingeu, den 6. Februar 1879 .
Graßh . bad . Amtsgericht.

A . v. R ü d t .
H .264 . Nr . 3601. Rastatt . Die iu

der diesseitigen Bersügaug vom 19 . Sept . v .
I ., Nr . 21,869 , genannten Rechte aus die
dort bezeichnet «« Liegenschaften werden hier -
mit der Gemeinde Weisenbach gegenüber
für erloschen erklärt.

Rastatt , den 3 . Februar 1879.
Großh. bad. Amtsgericht.

F a r e n s ch o a.
H.288 . Rr . 2982 . MoSbach .

I . S .
Rothgerber Heinrich Meckel
Wwe. in MoSbach

gkßea
unbekannte Dritte ,

Aufforderung zur Klage betr.
Nachdem aus die diesseitige Aufforderung

vom 21 . November v . I . , Nr . 22,134 , kei¬
nerlei Ansprüche der in derselbe » bezeichne -
ten Art an die darin geoauute Liegenschaft
innerhalb der gesetzlichen Frist geltend ge¬
macht worden find , so werden die etwa doch
bestehenden Ansprüche dem Anffordernden
gegenüber für erloschen erklärt.

MoSbach , den 6. Februar 1879.
Großh . bad . Amtsgericht.

R ü t t iu , e r .
Gault».

H.300 . Nr . 3718 . Eugen . Gegen
Landwirth Kaspar Pfeiffer van Bitte ! -
brunn haben wir Gant erkannt und e»
wird uunmrhr zam Richtigstellung» - und
Borzug»v«rsahrea Tagsahrt anberaumt auf

Donnerstag den 6 . März d. I .,
Bormittag » 9 Uhr .

E» werden alle Diejenigen , welche
au» irgend einem Grunde Ansprüche an
die Gaatmasse machen wollen , aafgesor-
dert , solche iu der augesetzteu Tagsahrt bei
Vermeidung de» Au»schlafle» von der Bant ,
Persönlich «der durch gehörig Bevollmäch¬
tigte, schriftlich oder mündlich anzumeldru
nud zugleich ihre etwaigen Vorzug» - oder
UnterpsandSrechlezu bezeichnen , sowie ihre
VeweiSurkandea vorzulegen »der den Be¬
weis durch oadere Beweismittel auzutretea .

In derselben Tagsahrt wird ein Masse-
Pfleger nnd rin NlSubigerauSschaß ernannt
und «in Borg - oder Nachlaßvrrgleich ver¬
sucht werden , und e» werden in Bezug auf
Bargvergleiche uad Ernennung de» Masse-
Pfleger» und GläubigerauSschusse» die Mcht -
erscheincndeu al» der Mehrheit der Erschie¬
nenen beitretend angesehen werden.

Die im Auslände wohnenden Gläubiger
haben längsten» bi» zu jener Tagfahrt
einen dahier wohnenden Gewalthaber für

, den Empfang aller Einhändigungen zu be-
I stellen , welch« nach den Gesetzen der Partei
i selbst geschehen sollen , widrigenfalls alle wei-
! terrn Verfügungen und Erkenntnisse mit der
i gleichen Wirkung, wie wenn sie der Partei
l eröffnet wären , nnr an dem Sitznng »orte
- de» Gericht» angeschlagen , beziehungsweise
i den im Au- laude wohnenden Gläubigern ,
! deren Auseurhal >»ort bekannt ist , durch die
! Post zugesendet würden.
! Ängea, den 10. Februar 1879.
! Großh. bad . Amtsgericht.
, Kiefer .

H.346. Nr . 1097. Meßkirch . « egen
I Sausmaaa Aula« Gitschier von Eagel »-
I wie » haben wir Gant erkannt, und r» wird

nunmehr »um Richtigstellung»- »nd « or-
zug»»ersahreu Tagsahrt anberanwt aas

Mittwoch den 12 . März d . I .,
Bormittag » 9 Uhr .

E» werden alle Diejenigen , « eiche au«
wa» immer für einem Grunde Ansprüche
an die Gantmasse machen wallen, ausgesor-
dert, solche in der angesetzten Tagsahrt , bei
Vermeidung de» Au »schlufse» von der Gant ,
persönlich oder durch gehörig Bevollrnäch-
tigte, schriftlich oder müudlich, anzumelden
uud zugleich ihre etwaigen Vorzug » - oder
Unterpfand - rechte zu bezeichnen , sowie ihre
v «wei»urkuudeu vorzutegen , oder den Be«
« et» durch andere Beweismittel anzutreten.

In derselben Tagsahrt wird ei« Masse¬
pfleger und eia GiänbigerauLschuß rruaunr ,
and rin Borg - oder Nachlaßvergleich ver¬
sucht werde« , und e» werden in BezrU aus
Bargvergleiche und Ernennung de» Maffe-
pstrger» und GläubigerauSschusse» d«e Nicht-
erscheinenden al» der Mehrheit der Erschie¬
nenen drttretend angesehen werden.

Die im Auülande wohnenden Gläubiger
haben längsten » bi» zn jener Tagsahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber für den
Empfang aller Einhändigungen zu bestellen ,
welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen, wtdrigensall » alle weiteren
Verfügungen und Erkenntnisse mit der glei
chen Wirkung , wie wen» sie der Partei er
öffnet wären , nur an dem SitzungSorte te»
Gericht» angeschlagen, beziehungsweiseden¬
jenigen im Antlande wohnenden Gliiudi
gern , deren AnsenthaltSort bekannt ist, durch
die Post zugesendet würden .

Meßkirch, den 8. Februar 1879 .
Großh . bad. Amtsgericht.

F . L l » a ß.
H .364 . Nr . 3445 . Stock ach. « egen

Landwirth Matthä Wiggenhanfer von
Bodmann haben wir Gant erkannt uod e»
wird nunmehr zum Richtigstellung»- und
BarzagSverfahren » Tagsahrt anberanmt aas

Montag den 3 . März d. I . ,
Bormittag » 8 Uhr .

E» werden alle Diejenigen , welche au»
wa» immer für einem Grünte Ansprüche au
die Bantmasse machen wollen, ansgefardert,
solche in der angesetzten Tagsahrt , bei Ver¬
meidung de» Ausschlusses von der Gant ,
Persönlich oder darch gehörig Bevollmäch
tigte , schriftlich oder mündlich, anzumelden
and zugleich ihre etwaigen Vorzug»- oder
UntersisairdSrechtezu bezeichuen, sowie ihr«
BewnSurkuudeu vorzulegen oder den Be¬
weis durch andere Beweismittel anzutreteu.

In derselben Tagfahrt wird eia Masie-
pfleger und «in GläabigerauSschuß ernannt ,
and ei« Borg - oder Nachloßvergleich ver¬
sucht werden , und e» werden in Bezug aus
Borgvergleiche und Ernennung de» Masse -
Pfleger» und GläubigerauSschusse» die Nicht
erscheinenden al» der Mehrheit der Erschie
neuen beitretend angesehen werden.

Die im Auslande wohnenden Gläubiger
haben längsten» bi» zu jener Tagsahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber für de >.
Lmpsang aller Einhändigungen zu beüellcr,
welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , wibrigenfall » alle weiterw
Berfügnngen und Erkenntnisse mit der glei¬
chen Wirknnq , wie wenn sie der Partei er
öffnet wären , nur an dem Sitzung »orte de»
Bericht» angeschlagen, beziehungsweiseden-
jenigen im AuSlaude wohnenden Gläubi¬
gern , deren Aufenthaltsort bekannt ist,
durch die Post zugesendet würden.

Slockach, den 18 . Februar 1879.
Großh . bad. Amtsgericht.

D o r u e r.
Ballweg .

H .347 . Nr . 2425 . Säckiagen . Gegen
die Berlaffeaschast de» Frwolin Sutter ,
Waldhüter von Altenschwsnd , haben wir
Gant erkannt uud «» wird nunmehr zmr
Richtigstellung» - uad Borzug »»rrsahrei!
Tagfahrt anberanmt auf

Montag den 24. März ,
Vormittag » 9 Uhr .

E» werden alle Diejenigen , welche au»
wa» immer sür einem Brande Ansprüche
»a die Gantipaffe machen wollen , anfgefor-
»ert, solche in der angesetzten Tagfahrt , bei
Herrnetdung de» Ausschluss «» von der
Saut , persönlich oder durch gehörig Bevoll»
nächügte, schriftlich oder »Endlich , anzn -
neldeu und zugleich ihre etwaigen Barzug »-
rder Unterpfand- rechte zu bezeichnen , sowie
ihreBeweirurkunden»orzulegenoderdm Be-
wei» durch andere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagsahrt wird ein Masse-
Pfleger und ein GlSubigeraurschuß ernannt
und ein Borg- oder Nachlaßoergleichver¬
acht werden , und c» werden in Bezug aas

Borgvergleiche und Ernennung de» Maffe -
psteaer » und GiöubigerauSschusse » dieRicht -
rrscheineudea al» der Mehrheit der Erschie¬
nenen beitretendangesehen werden.

Die im Ausland- wohnenden Glänbiger
haben längsten» bi» zu jener Tagsahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber sür den
Empfang allerEinhändigungen za bestellen,
welche nach den Besetzen der Partei selbst
geschehen sollen, widrigenfalls alle « eiteren
Verfügungen and Erkenntnissemit der glei¬
chen Wirkung, wie wenn sie der Partei
öffnet wären , nur an dem SitzangSorte
de» Gericht» angeschlagen , beziehungsweise
denjenigen im Ausland wohnenden Gläu¬
bigern, deren Aufenthaltsort bekannt ist,
durch dir Post zugesendet würden.

Gückingen , den 4 . Februar 1879.
Großh. bad. Amtsgericht.

B u h l i n g e r .
H.323. Rr . 3063 Wold - Hut . Ge-

gen Küfer Remigiu» Güntert von Unter -
eggingeu haben wir Gant erkannt, «nd e»
wird nunmehr zum Richtigstellung»- uud
Borzug- verfahren Tagsahrt anberanmt auf

Donnerstag den 6. März d. I .,
Bormittag » 9 Uhr .

E» werden alle Diejenigen , welche au»
wa» immer sür einem Grunde Ansprüche an
die Tantmasse wachen wdllen, ausgefordert,
solche in der angesetzten Tagsahrt , bei Ber -
mridnng de» Ausschlüsse» von der Gant ,
persönlich »der durch gehörig Bevollmächtigte,
schriftlich oder mündlich , anzumelden und
zugleich ihre etwaigenVorzug»- oder Uuter -
pfandSrcchte zu bezeichnen , sowie ihre Be -
weiSnrinndm vorzuleaen oder den Beweis
durch andere BeweGunttel anzutreteu .

In derselben Tagsahrt wird ein Masse-
Pfleger und ein Glönbi-erau»schnß ernannt
«ad eia Borg- »der Nachlaßvergleich ver-
sucht werden, nnd e» werden in Bezug auf
Borgvergleiche »ad Ernennung de» Masse¬
pfleger» und GländigtrulSschnffe» die Nicht-
erscheinenden al» der Mehrheit der Erschie-
neuen beitretend angesehen werden.

Die im AuSlaude wohnenden Gläubiger
haben längsten » bi» zu jener Tagsahrt einen
dahier wohnende » Gewalthaber sür den
Empfang aller Einhändigungen zu bestellen,
welche nach den Besetzen der Partei selbst
geschehensollen, widrigenfalls alle weitern
Verfügungen uud Erkenntnissemit der glei¬
chen Wirkung , wie wenn sie der Partei er-
Sssnet wären , nur an dem Sitznng - orte
de » Gericht » angeschlagen , beziehungsweise
denjenigen im Ausland« wohnendm Gläu¬
bigern, deren Aufenthaltsort bekannt ist ,
durch die Post zugesendet würden.

Waldshut, den 1 . Februar 1879 .
Großh. bad . Amtsgericht.

Schweickar «.
H .324. Nr . S062. WaldShnt . « egen

HuschwirthFidel Blum von Horheim haben
wir Gant erkannt , und e» wird nunmehr
zum Richtigstellung »- nud BorzogSversah «
reu Tagsahrt anberanmt aus _

Freitag den 7. März 1879 ,
Vormittag » 9 Uhr .

E» werden alle Diejenigen, welche au»
!wa» immer sür einem Gründe Ansprüche



»« die Sautwaffe machen wollen , aufgesor.
bert , solch« in der angesrtzten Tagsahn , bet
Vermeidung de» Autschluffe» von der Saut ,
persönlich oder durch gehörig Bevollmäch¬
tigte, schriftlich oder mündlich , auzuweldev
und zugleich ihre etwaigen Vorzug », oder
Unterpfand - rechte zu bezeichnen , sowie ihre
BeweiSorkunden vorzslegen , oder den Be-
wei- durch andere Beweismittel auzutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Masse-
Pfleger uud ein GliiubigeroaSschllß eruannl
und ein Borg - oder Nachlaßvergleichversucht
werden, und e» werden in Bezug auf Borg ,
vergleichtund Ernennung de- Maffepfleger»
uud GläubigcraoSschuffeS die Nichterschei -
«enden als der Mehrheit der Erschienenen
britreteod angesehen werden.

Die iw Auslande wohnenden Gläubiger
hÄien längstens bis zu jener TM/chrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber für deo
Ewpfaug aller Einhändigungen zu be¬
stellen , welche noch deo Gesetzen der Partei
selbst geschehen sollen , widrigenfalls alle
weiteren Verfügungen und Erkenntnisse mit
der glichen Wirkung , wie wenn fie der
Partei eröffnet wären , nur an dem Sitz -
uvg - orte de- Gerichts angeschlagen, bezie¬
hungsweise denjenigen im Ausland « woh-
«endeu Gläubigern , deren Aufenthaltsort
bekannt ist, durch die Post zugesendetwürden .

WaldShut, den l . Februar 1879 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Schweickart .
H .359 . Nr . 3065 . WaldShut . Gegen

Landwtrth Sebastian Albietz von Schon -
tzingeu haben wir Baut erkannt , und e-
« ird nunmehr zum Richtigstellung- - und
VorzugSversahreu Tag fahrt anberaumt auf

Montag deo 10. März d. I . ,
Vormittags 9 Uhr .

ES werden alle Diejenigen , welche aus was
immer für einem Grunde Ansprüche an die
Gantmaffe machen wollen , aufgefordert,
solche in der angesetztcn Tagfahrt , bei Be»
mctdung des Ausschlusses von der Gant ,
persönlich oder durch gehörig Bevollmäch-
tigte, schriftlich oder mündlich , anzumelden
und zugleich ihre etwaigen Vorzugs - oder
UnterpfandSrechte zu bezeichnen , sowie ihre
BewciSmkunden vvrzolegea oder den Be¬
weis durch andere Beweismittel auzutreten .

In derselben Tagsahrt wird ein Masse¬
pfleger und ein GläubigeraoSschuß ernannt
und ein Borg - oder Nochlaßvergleich ver-
sucht werden , und cS werden in Bezug aus
Borgvergleiche m d Ernennung deS Maffe-
pfieger» nndGlänbigeraukschuffe » die Nicht-
erscheinenden als der Mehrheit der Erschie¬
nenen bmreteud angesehen werden.

Die im Ausland « wohnenden Gläubiger
haben längstens bis zu jener Tagsahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber für den
Empsaug aller Einhändigungen zu bestellen ,
welche nach den Besetzen der Partei selbst
geschehen solle «, widrigenfalls alle weiteren
Verfügungen und Erkenutniffe mit der glei¬
chen Wirkung , wie wenn sie der Partei er¬
öffnet wären , nur an dem SitznngSorte
de» Berichts angeschlagen, beziehungsweise
denjenigen im Anstande wohnenden Gläu¬
bigern , deren Aufenthaltsort bekannt tst,durch d>e Post zugelendet würden .

WaldShut , den 8. Februar 1879.
Großh . bad. Amtsgericht.

Petri .
H.385 . Nr . 8367 . Müllheiw . Gegea

Johann Fr ick , Landwirth von Müllheiw ,
haben wir Gant erkannt , und e» wi o nun¬
mehr zom Richtigstellung«- snd Vorzug»,
verfahren Tagsahrt auberaumt auf

Donnerstag den27 . Febr . 1879,
Vormittag » ' /,9 Uhr .

ES werden alle Diejenigen , welche an»
wo» immer für einem Grunde Ansprüche au
die Gantwafte machen wolle» , ausgesorderr.
solche in der angrsetzten Tagfabrl , bei Ver -
metdung der AuSickluffeS von der Gant ,
persönlichoderdurchgehörigBevollmächtigte,
schriftlich »der mündlich, anzuuielden uud
zugleich ihre etwaigen Vorzugs - «der Unter-
pfand- rechte zn bezeichnen , sowie ihre ve -
weiSnrlunden vorznlegen - der den Beweis
durch andere Beweismittel auzutreten .

In derselben Tagsahrt wird eia Msffr -
pstrger und ein GläubigerauSschoß ernannt
« nd «in B wg- oder Aachtaßvergleich ver¬
sucht w-rden, und cS weiden in Bezug oos
Borgvrrgletche und Ernennung des Waffe-
Pflegers und Glänbige ' auSschaffeS die Ntchr -
erscheinenden als der Mehrheit der Erschie¬
nenen beitretend angesehen werden.

Die im Ausland « wohnenden Gläubiger
haben längstens b>» z» jcnrr L °»Met einen
dahier wohnenden Gewalthaber für den
E .rwsang aller ».inbäadigun .gen zu bestellen ,
w -lche nach den Gesetzen dir Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle werteren
Verfügungen und Erkenutniffe mit der gin -
«ben Wicknno , wie wenn sie der P - rtei er -:
öffnet wären , nur an dem SitzungScrte deS
Gericht» angeschlagen würden .

Müllheiw , den 10. Februar 1879.
Gro "h . bad . Amtsgericht.

Lederte .
HS8S . Nr . 7544 . Heidelberg . Ge-

gen Hosphalogkaph Franz Richard von
hier haben w,r Bant erkannt und Tagfahrt
zvw Richtigstellung»- und VvrzugSverfah -
r -n ans

Montag den 17. März ,
Morgens 9 Uhr ,

„ beraumt.
ES werden nun Alle, welche aus irgend

einem Grunde Ansprüche an die Gantmaffe
macheu wollen, ausgesordert, solche in dieser
Tagsahrt , bei Vermeidung deSAnSschluffeS
von der Gant , persönlich oder durch gehörig
Bevollmächtigte , schriftlich oder mündlich
anznmelden und zugleich dte etwaigen Bo»
»ugS- oder UnterpfandSrechte zu bezeichnen ,
die der « nmeldende geltend machen will ,
auch gleichzeitig die BeweiSurkunden vorzo-
legen oder den Beweis mit andern Beweis -
Mitteln anjutreten . , . . .

In derselbenTagsahrt w,rd ein Glaub, -

gerauSfchuß ernannt , auch ein Borg - oder
Nachlaßvrrgleich versucht, «nd e» sollen die
Richterschei «endeu in Bezug ausBorgver
gleiche und jene Ernennungen als der
Mehrheit der Erschienenen britreteud an
gesehen werden.

Die iw Auilande wohnenden Gläubigerbaden längstens bis zu jener Tagfahrt einen
dahier wohnenden Gewalthaber für den
Empfang aller Einhändigungen zu bestellen ,
welche nach den Gesetze« der Partei selbst
geschehen sollen, widrigenfalls alle « eiteren
Beriügungrn und Erkenntnisse mit der glei
chen Wirkung , wie we»n fie der Partei er
öffnet wären , usr an dem SitzsngSarte de»
Gericht- angeschlagen , beziehungsweiseden
iw AuSlande wohnenden Gläubiger « , bereu
AnfenhaltSort bekannt ist, durch die Post zu
gesendet würden.

Heidelberg, den 18. Februar 1879.
Großh . bad . Amtsgericht.« oh.

H.866 Nr . 2692 . Dovauefchingeo .
Präklusivbescheid .

Die Gant de» Martin
Hopple von Sowpsohren be
treffend

werden alle Diejenigen , welche bis zur he«
tigeu SchuldenliqaibationStagfahrt ihre An
spräche an di« Gantmaffe nicht angeweldet
hoben , von derselben onsgeschloffen .

« . R . W.
Donaneschingen, den 4. Februar 1879.

Großh bad . Amtsgericht.
Zepf .

H .276 . Nr . 3895 . Lörrach .
Die Gant gegen « arl Man¬
go l d , Maurer von Stetten betr.

Beschluß .
I . Die Gläubiger , welche bi» beute die

Anmeldung ihrer Ansprüche an die Gant
maffe unterlassen hoben , werden hiermit
von der vorhandenen Masse anSgeschlofsen .II . Nach Ansicht deS Z 1060 P O . wird
die Ehefrau des Gantmann » für berechtigterklärt , ihr Vermögen von demjenigen ihre»
Ehemannes obzasondern.

Lörrach, drn 7 . Februar 1879 .
Großh . bad . Amtsgericht.

L a o ck.
H .299 . Nr . 3500 . WaldShut .

Die Gant de» Schuhmacher
Josef Brunner von Bier ,
bronnen betr .

VersäumungS - Erkenntniß .
Alle diejenigenGläubiger , welche bi» zur

heutigen LiqmdationS-Tagsahrt ihre An-
sf-rüche an die Waffe nicht angemelderhaben,werden hiermit von derselben anSg»
schloffen .

WaldShut , den 3 Februar 1879 .
Großh . bad . Amtsgericht

Petri .
H .881 . Nr . 2501 . Dur lach .

Ausschluß - Erkenntniß .
Die Gant

deS Johann Adam Rieth von
Durlach betr.

Alle diejenigen Gläubiger , welche ihre
Forderungen vor oder m der heutigen
Tagsahrt nicht angemeldet haben , werden
hiermit von der oarhandeaen Waffe auSge-
schloffen.

Durlach , den 7. Februar 1879.
Großh . bad . Amtsgericht.

Diez .
H .810. Nr . 4110 . Rastatt .

Präklusivbescheid .
Die Gant

gegen
den Schneider Josef Geige »
von Rothenfel» betreffend.

Alle diejenigen Gläubiger , welche ihre
Forderungen vor oder in der heutigen Tal¬
fahrt nicht angemeldet haben , werden hie»
mit von der vorhandenen Masse anSge-
schloffen.

Rastatt , den 4 Februar 1879.
Großh . bad . Amtsgericht.

Forenschon .
H .317 . Nr . 7399 . Heidelberg .

Präklusivbescheid .
Die Gant

gegen
Müller Philipp Ehret Ehe¬
leute von Heiligkreuzsteinach
betr.

Werden alle Diejenigen , welche in der
Tagsahrt vom Heutigen die Anmeldung
unterlasse« haben, von der Masse auSgr-
schloffen .

Heidelberg, den 10 . Februar 1879.
Großh . bad . Amtsgericht.

Büchner .
BermSgcnsabsondcrllngea .

H .3S2. Liv. Nr . 643 . WaldShut .
Di - Lhesran de» Philipp GerSpache !r,Marie , peb . Baumgartner , von Notzingen,
hat gegen ihren Ehemann eine Klag« aas
VermögenSabsonderung dahier eingereicht
und ist zur Verhandlung hierüber Tagsahrt
in die öffentliche GerichtSfitzungam

Donnerstag dem 27. März d. I .,
Vormittag - 8 '/ , Uhr ,

angeordnet , wa- hiermit zur - enntniß -
naijme für di: Gläubiger verkündet wird.

WaldShut , den 7. Februar 1879.
Großh . bad . Arei- gericht .

Inn,Hann S.
Seifert .

H.394. Nr . 1555 Mannheim . Die
Ehefrau de» « arl Wehrle , Maria Rosalia ,
ged. Mathein , von Hardheim, hat gegea
ihren Ehemann « läge aus LermögenSab-
sonderung erhoben, und ist anderweite Tag¬
sahrt zur Verhandlung hierüber ans

Mittwoch den 26 . März d . I ..
Vorm . 9 Uhr ,

auberaumt ; war hiermit zur «envtniß der
Gläubiger gebracht wird .

Mannheim , drn 10. Februar 1879.
Großh . bad . KceiS - und Hosgericht .

Livilkammer.
v. Boal .

Mechler .

H .358 . Nr . 995 . « arlSruhe . Durch
Unheil vom Heutigen wurde die Ehefrau
»eS Jakob Sch äs er in Brötzingen , Emma ,
geb. Billiag , für berechtigt erklärt , ihr Le»
möge« von dewjenigensihreSEhemannes ab-
zusonderu. Dir » wird zur « rnutniß der
Gläubiger gebracht.

Karlsruhe , den 1 Februar 1879.
Großh . bad. «reis - und Hofgericht.

Livilkammer II .
Gerbet .

v. Preen .
H .339 . Nr 1087 . Osseuburg . In

Sachen der entmündigte » Ehefrau de» Kauf¬
mann » Wilhelm Fink , Euphrofiur , geb .
Waizenrcker, in GrieShenn, vertreten durch
ihren Gegenvormund Bürgermeister Bnrker
von da, gegen ihren Ehemann , Wilhelm
Fink von do. BermögeoSabsonderuog betr.,worbe durch Bersäawnißerkenntaiß vam
Heutige« bie «lägeriu für berechtigterkannt,
ihr Vermögen von dem ihre» Ehemannes
abzusandern.

Die » wird zur « enntniß der Gläubiger
gebracht.

Offenbnrg , de« 5 . Februar 1879 .
Großh . « reis - und Hosgericht.

Livilkammer .
Reinhard .

Vary .
V^H .815 . Nr . 1196. Mannheim . Die
Ehefrau de» TaglöhnerS Friedrich Graser
in Feudenheim , Susanns , geb. Back , wurde
durch Unheil vom Heutigen für berech¬
tigt erklärt , ihr Vermögen von demjenigen
ihre» Ehemanne » abzusondern. Die» wird
hiermit znrKenntniß der Glöubiger gebracht.

Mannheim , den 30 . Januar 1879.
Großh . « reit - »ad Hofgericht.

C vilkamwer.
« . v. Stoesser .

H . Drollinger .
H .267. Nr . 3548 . StnSheim . Ja

der Gaatsache de» Bierbrauers Friedrich
Höoßler von SiuSheim ergeht auf Antrag
der Ehefrau de« GantschnldrierS und nach
Ansicht des ß 1060,170 P O .

Erkenntniß .
Die Ehefrau de- BantschuldnerS ,

Friederike Wilhelwinr , geb . Vogt , von
Sintheim wird für berechtigt erklört,
ihr Berwözen von dem ihre- Ehe
wanne - abzusondern unter Berfäl
lang der Gantmaffe de - Letzteren in
die « osten .

B . R W.
So geschehen

Sin - Heim, den 5 . Februar 1879 .
Großh . bad. Amtsgericht.

M » ß l e r.
« . Hisfner .

verschollenheit-verfahren.
H .895 . Nr . 1417. St aasen . Jo¬

hann Seywald von Eschbach hat sich im
Mai 1868 von seiner Heiwath entfernt und
ist seither keine « ande von ihm eiagelaagt .

Derselbe wird oufgefordert,
binnen Jahrelsrift

Nachricht von sich hierher zn geben, widri -
gen - er für verschallen erklärt und sein Ver¬
mögenseinenmuthmaßlicheu Erben, nämlich:

I . Johann Seywald Ehrfra » , Sofia ,
geb- Fachs , tn Eschbach ,2. Karl Friedrich Seywald allda,L. Paaline Seywald , Ehefrau de- Albert
Vorgrimmler in Leopold - Höhe, uud

4. Pia « Seywald , minderjährig in Lsch -
bach

in fürsorglichen Besitz gegeben würde.
Staufen , den 5 Februar 1879 .

Großh . bad. Amtsgericht
Hildebrandt .
EotmSubigLUges.

H.303. Nr . 8470 . « arl - rohe .
Di « volljährige Margarethe Braun von
Beiertheim wurde durch diesseitige » Er «
keantniß vom 87. Januar 1879 , Nr . 6148 ,im Sinne de- L.R S . 499 verbeistandet und
ihr hienach die Vornahme der dort erwähn¬
ten Rechtshandlungen ohne die Veiwirkung
de» ihr verardneten Beistände- untersagt .

Karlsruhe , den 3 . Februar 1879 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Eisen .
L . Eisenträger .

ErbetvWrtsllvgtll .
H .292 1. Nr . 4215 . Bruchsal . Die

Erben deS verstorbenen Maurers Christian
Peter Kindsvogel von OberöwtSheim
haben auf die Erbschaft verzichtet und die
Wb. desselben , Brnicnga , geb . Zinimerwaan ,
hat nm Einsetzung in Gewähr der 8er -
loffenschajt gebeten, welchem Begehren ent¬
sprochen werden wird, wenn nicht

innerhalb zwei Monaten
Einsprache dagegen erhoben wird .

Bruchsal, den 6 . Fedrnar 1879 .
Gcoßb . bad. Amtsgericht .

Schätz .
ErbVorladungen .

H .S75 Mühlburg . Die Nichten Chri¬
stine Steger , Friederike und « aroliae
Sieger und die GeschwisterMargaretha
und Wilhelm Steger , alle volljährig , ge¬
bürtig in Rüppurr , sind zur Erbschaft ihre»
OnkelS und Bruders , de» am 5. November
1878 ledig verstorbenen TaglöhnerS Johann
Steger von Rüppurr , berufen, derenAuf¬
enthalt aber unbekannt

Dieselben werden mit Frist von
drei Monaten

zu den ErbtheilangSoarhandlungen und zur
BermözenSempfangnahme anher vorgela¬
den , mit dem Aasügen , daß ia ihrem Nicht-
erscheinangSfalle die Erbschaft Denen würde
zugetheilt werden, welchen fie zukäme, wenn
die Borgeladcnea zur Z ' ik de» Erhanfall »
nicht mehr gelebt hätten .

Mühlbnrg . den 7 . Februar 1879 .
Großh . dal». Notar

M a t h o S .
H.290 . Mannheim . PaulWüh -

lec , Cigarrenmacher aus Mannheim ,
welcher seit bereit» 39 Jahren von hier ab-
wesend und unbekannt wo ? ist, wird hiemit

zur Erbtheilung seiner am 5 Februar1879 verlebten Vater » , beS gewesenen hie¬
sigen Bürgers und Privatmannes Johann
Georg Wühler mit Frist von

drei Monaten
ab heute vor den Unterzeichnete » Notar , ol¬
dem zuständigen BerloffenschaftSbeamten,geladen, mit dem Ansügru , daß i» Falle de»
Nichterscheinen » sein Erbtheil dem
Bruder Kart Wühler , ol- dem ein¬
zigen Erben , zafallen würde.

Mannheim , den 11 . Februar 1879.
Der Großh . bad. Notar

R i g e l.
H .271. Salem . Die ledige Christine

Heintel van Beihingeu , Oberawl - Na¬
gold , Tochter de» kürzlich verstorbenen Ja¬kob Friedrich Heintel von Beihingea , ist zaw
Nachlasse dt- dahier ledig »erstorbenenChri -
stiaa Heintel von Beihingea milberufe«.Sie ist seit längerer Zeit nach Nordamerika
aukgewaudert und ihr Ausenthalt uahekaaat ,uud wird nun mit Frist von

drei M « nateu ,von heute an , zur Bermögra - aufoahme »nd
den Lcheilllng - verhandlangra mit dem An-
fügen vargeladen, daß wen» fie stch nicht
persönlich ober durch einen BevollwSchtigten
hierzu meldet, ihr Erbtheil lediglich jenen
Personen zugetheilt würde , denen «» z«.
käme, wenn fie, die Vorgeladene, zur Zeitde- Lrbanfall » nicht mehr am Leben gewesenwäre.

Salem , den 7. Februar 1879.
Der Großh . bad . Notar .

Reebsteiu .
Handei-regiftrr-EintrLge.

H .897 . Nr . 1432 . Staufen . Unter
O .Z . Ziff. Sde- GesrllschaflSregister» warte
heute eingetragen :

Die offene Handelsgesellschaft
„Mutterer und Gyßler " von
Staufen , welche am ersten Februar b.
I . begonnen hat.

Gesellschafterfind Berthold Mud
terer und Kranz Gyßler, beide ledig,
Fabrikanten von Staufen . Die Be-
sellschast wird nur in Gemeinschaftvon beiden Gesellschaftern vertreten.

Stausen , den 5 . Februar 1879.
Graßh . bad . Amtsgericht.

Hildebrau dt .
H .896 . Nr . 1468 . Staufen . ZuO Z 28 de» Firmenregister » wurde unterm

Heutigen eingetragen :
Die Firma D . Mutterer in

Stanfen ist erloschen .
Staufen , den 5 Februar 1879.

Großh . bad. Amtsgericht.
Hildebrandt .

Strafrechtspflege .
Lnönngeo »nd FahGsnge »

H.414 Nr . 2852 . Ettenheiw . Der
flüchtige Blechner Franz « arl Lochner von
Hirschhorn , welcher de» Versuch» de» Ber
brechen » wider die Sittlichkeit angefchnldigt
ist , verübt vor S oder 4 Wochen in Mahl¬
berg gegea ein Mädchen von 14 Jahre »,wird aufgefordert , fit

binnen 21 Lagen
hier za stellen , widrigen- nach dem Ergeh
utffe der Untersuchung erkannt würde.

Zugleich wird dessen Vermöge« mit ve
schlag belegt.

Eiteaheim , den 15 Februar 1879.
Großh . bad. Amt- gericht .

G ch r e m p p.
H .409 , Nr . 4385 . Lörrach . Der

flüchtig« Stefan Botz von Bulach ist aage-
schuldigt . im November v . I . dahier «ine
Urknndensälschüng an» Gewiunsncht verübt
und beziehungSivktse stch einenKoffersammt
Inhalt betrügerisch »»geeignet zu haben.

Derselbe hat stch
binnen 14 Tage »

dahier zu stellen , widrigenfalls d-S Erkennt
niß nach dem Ergebniß der Untersnchuug
gefällt würde.

Zugleich wird nm Einlieferung de» Butz
gebeten.

Signalement de » Butz :
Circa 85 Jahre alt , mittelgroß , besetzt,blonde Haare .
Lörrach, den 18. Februar 1879.

Großh . bad . Amtsgericht.
Brauer .

H392 . Nr .!481. Offenburg . J . A . S .
gegen Michael Ritter von Friesenheim,Johann Jakob Bitgert von Ichenheim,
Hieronymus Herzog von Sulz und Karl
Metzger von Schutterthal wegen Ver -
lctznng der Wehrpflicht werben die Ange¬
klagten zur Hanptoerhaadlung auf

Dienstag den 18 . März d. I .,Vorm . 8 »j, Uhr ,mit dem Anfügen vorgeladen, daß bei ihrem
Ausbleiben da» Unheil nach dem Ergebnißder Untersuchung gefällt werden wird.

Offrnburg , den 18. Fedrnar 1879.
Großh . bad . Kreis - «nd Hosgericht,

Strafkammer .
Reinhard .

Schwaab .

de« Bedarf » circa . 6000 Mk.Fleischwaaren. Werth de» Bedarf« circa
11000 M.Backwaaren . Werth deS Bedarf » circa
4700 M .Weine». Werth de» Bedarf» circa 8009 M .Bieres . Werth de« Bedarf » circa 900 R .Die Offerten find , a den bezüglichenTer .Minen, »erschlossen und mit der entsprechen-den Aufschrift »ersehen an da» Lazarech-BA-

reau einzasendev, woselbst auch die näheren
Bedingungen eingefehen werdea können.Rastatt , den 13. Februar 1879.

Königliches Garuisou -Lazareth.

Verm . Bekanntmachungen .
F .S27. 8 . I . Nr . 199 . Rastatt .
Submissilms - Vergebung.

Da » Garnison -Lazareth hier vergibt die
Lieferung nachstehender in der Zeit vom 1 .
Avril 1879 bis dahin 1880 ersvrderlichea
Gegenstände tn Submission und zwar :
am Mittwoch dem 36 . Februar 1879,

Nachwittaa » 10 Uhr .
Die Lieferung der Todtensärge. Werth

de» Bedarf » circa. 180 M .
Vormittag » 11 Uhr .

Die Lieserong de» künstlichen Selter »-
waffer« . Werth de» Bedarf» eirc, . 400 M.
am Donnerstag dem 27 . Februar 1879,Vormittag » 10 Uhr .

Dir Lieferung der Reinigung - Materia¬
lien. W -" ,h de» Bedarf« circa . 800 M .

Vormittag » 11 Uhr .
Die Lnscrnag der

Bieluali .'n nnd Eolsnlolwaaren . Werth

F .860. 8. « arlSruhe .

Vergebung von Bau-
I arbeiten.

Für die Neubauten de» botanischen Tar¬
ten» za Freibnrg i. B . find die Maurer -,Steivhaner - und Cement -Arbeitea , veran¬
schlagt zn 46,830 Mark , im Ganzen oder ge-
trennt auf Einzelpreise zu vergebe « . Die
Pläne »nd Bedingungen find einzusehen ansdem Bureau der Bauleitung in Freibnrg ,Hebelstraße 14, wo auch Preislisten o. auto-
grophirte Pläne , gegen Bergütuug der Aus¬
lagen, zur Verfügung stehen. Daselbstwollen die Angebote, und zwar spätestens
Mittwoch den 26 . Februar , eingereicht wer¬
ben .

Zeichnungen und Bedingungen für Steta .
hauerarbett können auch bei dem Unterzeich¬neten eingesebenwerden.

Karlsruhe , den 13 . Februar 1879.
A. Kerker ,

Architekt.
F .197. 8. 3 - ura .. » r . I81 . 1V. Rastatt .

Submission.
Bei Unterzeichnetem Regiment soll die

Lieferung nachstehend bezeichnet » Beklei¬
dung». Materialien rc. für da» Jahr 1878j79im Submission - Wege vergeben werden.

I BtkleiLmtgS Stücke
n . Fertige Stücke :

1S8 Stück Schirmmützen sür Unteroffi¬
ziere

8500 „ Halsbinden
400 Paar Lederhandschuh «

b . Materialien :
30 Meter Steiflriuwand

3600
8100
800

4550
70

3800
3100

400
16

100
100

graue Futerleinwand
Futter . Lalltest
blaue Futterleiuwaod
Collicor zu Unterhose«
Kragruleinwanb
Jackendrillich
Hoseudrillich
golden« Treffen
filderne Treffen
wollene Tambourbarte «
schmale Wellbörtcheu sür
Mäntel

1000 „ gelb « Nllmwerschnur
150 , rathe Ramwerschnur
100 , Futterbay

18 Dutzend Sergraoteuknöpfe
84 „ Gesreittnkoöpf«

1550 , Waffenrockluöpse
160 . T - illenknöpfe
900 „ Rnwmervknöpse
180 „ Mantelknöpfe

4100 . Blrikoöpse
260 „ Beinknöpfe

4000 Meter Band zu Unterhosen
5000 Paar Hasten
1500 Stück kleine Hofenschuallen
1000 „ Mützen«Cocardeu
2000 Kilozr. Fahlleder
2400 „ Sohlleder
1060 „ Brandsohlleder

400000 Stück S -Hleunägel
37690 „ Stiefelrisennägel

2090 „ Stieselschuallen
6960 Meter Hemden- Lallicot
4700 Stück Stiesrleisea . 1il . Ausrüstungsstücke :
300 Stück Tornister mit Nadeln
885 Paar „ Tragriemen
888 Stück Leibriemen mit Schloßj
200 , Helme camptet j
240 „ Mantelrieme »
85 „ filderne Portepee »

180 „ Säbeltroddeln sür Unteroffi¬
ziere .

Hierzu Lusttrogende haben ihr« Preisan¬
gebote unter Anschluß von Proben zum88 . Februar 1879 bei der diesseitigen Regi¬ments - Bekleidung» - Kommission eiozurei-
chen, woselbst auch die Bediagungen — die
jeder Submittent gelesen und unterzeichnet
haben muß — eingesehen werden können.
Die JasertionSkopea find von den betreffen¬
de» Lieferanten gemeinschaftlich za tragen .

Submittenten , welche za geringe Probe »
einsenden, werden von der Lteseruug au»gr-
schloffen.
Bekleidung» - Kommission de» 3. Badische»

Jnfanterir -Regiwevt » Nr . 111.
F .843 . Nr . 141 . Schwetzingen .

Holzversteigerung.
AoSderDvmSnrnwoldabtheilnug . Schöu -

hau«" der Forftdomäne „ Hardt - »ersteigernwir mit uaverzin »licher Zahlungsfrist bis
1 . Novemher d. I . am
-A Freitag dem 81. Februar d. I .
im « a- hau» zum „ Hirschen" ia Ofters¬
heim , früh 9 Uhr vegianend : sorleneS
Stammholz und zwar 6 SSgstäwme I Kl.
mit 14,87 Fepmeter ; 8 Stück Bauholz 1.
Kl. mit 16,03 Fm . ; 180 Stück oe- gl. II . Kl.
mit 209 .69 Fm . ; 840 Stück deSgl. III . Kl.
mit 189,88 Fm . ; 214 Stück de»gl. IV . Kl.
mit 64,67 Fm . ; 409 Stück Schwellenholz
mit 884,08 Fm ; 163 Stück Grubenbauholz
und schwächere» Stammholz mit 19,84 Fm .

D-miineawoldhü'er All-aberger in Os-
terSheiw zeigt da» Holz ans Verlangen vor.

Sch ortziugen, den 18 . Februar 1879 .
Großh . bsd. BezirkSsorstei.

Köhler .
Druck und Verlag derG - Braun ' schen Hofbuchdrnckerei .
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